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11287 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 6. Juli 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz, mit dem nähere Regelungen zu einem Elektronischen Eltern-Kind-
Pass getroffen werden (eEltern-Kind-Pass-Gesetz – EKPG) erlassen wird sowie das 
Gesundheitstelematikgesetz 2012, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Kinderbetreuungsgeldgesetz und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert 
werden (Eltern-Kind-Pass-Gesetz) 

Die Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen haben den dem 
gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zugrundeliegenden Initiativantrag am 14. Juni 2023 im 
Nationalrat eingebracht und – auszugsweise – wie folgt begründet: 
„Mit dem gegenständlichen Gesetzesvorhaben werden sohin folgende Ziele verfolgt: 
- Entwicklung einer barrierefreien, elektronischen Dokumentationsplattform für die Untersuchungen 

und Beratungen für Schwangere/Mutter und Kind bzw. deren gesetzliche Vertretungen, welche auch 
Auswertungen der Daten für gesundheitspolitische Fragestellungen erlaubt, 

- Entwicklung einer Informationsplattform, auf der Informationen über Familienleistungen, 
psychische Gesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention (z. B. Frühe Hilfen), 
Familienberatungsstellen oder Elternbildung dargestellt werden. 

- Entwicklung einer Kommunikationsplattform für die ungerichtete Kommunikation zwischen den 
Gesundheitsdiensteanbietern 

- Implementierung einer Erinnerungsfunktion für Untersuchungen und wichtige Fristen (bspw 
Mutterschutz, Meldung Karenz/Papamonat, Beantragung Kinderbetreuungsgeld/Familienzeitbonus, 
etc.). 

- vereinfachter Zugang zu den Untersuchungsergebnissen für beteiligte Gesundheitsdiensteanbieter 
und die betroffenen Frauen (Schwangere und Stillende) bzw. für junge Familien, 

- Erhöhung der gesundheitlichen Chancen für Schwangere/Stillende und ihre Kinder, insbesondere 
von sozial benachteiligten Familien und der Kinder dieser Familien, 

- verbesserte Erreichbarkeit − insbesondere auch von sozial benachteiligten und/oder bildungsfernen 
Familien und Frauen mit eventuell ebenfalls eingeschränkten deutschen Sprachkenntnissen − mit 
dem Eltern-Kind-Pass als zentrales Vorsorgeinstrument am Lebensbeginn.“ 

 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
11. Juli 2023 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Andrea Michaela Schartel, Mag. Daniela 
Gruber-Pruner, Dr. Andrea Eder-Gitschthaler, Heike Eder, BSc MBA, Christoph Steiner und Marlies 
Doppler. 
Bei der Abstimmung wurde mehrstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben (dafür: V, G, dagegen: S, F). 
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Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den 
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2023 07 11 

 Claudia Hauschildt-Buschberger Christoph Steiner 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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